
 

Hinweise zu Dualen Studiengängen / Fernstudiengängen 

 

 

Grundsätzlich trifft die Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit eines Studiums der Ein-

tragungsausschuss der Architektenkammer. Bislang ist noch keine Eintragung eines Absol-

venten eines Fernstudiums oder eines dualen Studiengangs erfolgt, so dass nicht von Er-

fahrungswerten berichtet werden kann.  

 

Generell gehen die Kammern (so auch die AKS) davon aus, dass ein Architekturstudium al-

lein als Fernstudium oder als duales Studium – nach den derzeit bekannten Studienordnun-

gen - das Ziel einer Ausbildung mit der notwendigen Qualität für die Berufsaufgaben des 

Architekten nicht im notwendigen Umfang erreicht. Eine Empfehlung der BAK (Bundesar-

chitektenkammer) zu den ausbildungsbezogenen Eintragungsvoraussetzungen für Archi-

tekten für Bewerber aus dualen und Fernstudiengängen finden Sie hier:  

https://bak.de/wp-content/uploads/2021/03/empfehlungen-zu-den-eintragungsvorausse-

tungen-dual-und-fern.pdf 

Dort werden auch detailliert die Argumente, die gegen die Eignung eines Fernstudiums/ 

dualen Studiums sprechen, dargestellt.  

 

Speziell zum Architekturstudium an der iu Internationale Hochschule lesen Sie Sie hier wei-

ter auf der Webseite der BAK: 

https://bak.de/kammer-und-beruf/studium-und-beruf/derzeit-keine-empfehlung-
fuer-ein-studium-architektur-an-der-iu-internationale-hochschule/ 
 

Weiterhin empfehlen möchten wir auch den Artikel von Fabian Dahinten unter 

https://www.dabonline.de/2021/09/15/vorsicht-beim-architektur-fernstudium-nicht-kam-

merfaehig-architektenkammer/  
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